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 Veröffentlicht am 22.03.2000

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §211 Abs2;

Rechtssatz

Welches Geldinstitut das Einlangen des Abgabenbetrages am Konto des Finanzamtes verzögert hat, ist nach der

Gesetzeslage ebenso irrelevant wie der vom Abgabep7ichtigen vorgetragene Umstand, die Überweisung des

Abgabenbetrages tatsächlich am Fälligkeitstag veranlasst zu haben.
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